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Im Umgang mit ihm zu beobachten. erden die genannten ittel
treu angewandt, ſo wird pDurtta auch heftigen Anreizungen gegen⸗
ber ſtandhalten, denn ott gibt jedem, der In ſolcher Gefahr iſt
und das Seinige thut, rei  1  e Gnade, ſo daſs die Beſiegung der
Gefahr moraliſch El wird Tiburtia wieder allen, ſo wäre
ſie auch dann nicht ohne Abſolution zu entlaſſen, ondern ielmehr
durch Tnſtes, aber liebevolles Zureden 3u eifrigerer Anwendung
obiger ittel anzuſpornen. Erſt wenn eS ſich nach wiederholten
Verſuchen herausſtellen würde, daſs ſie In er ſchuldbarer Nach⸗
läſſigkeit bezüglich des Gebrauches jener ittel erharrt, wäre ſie
bvor die Alternative zu ſtellen, entweder die Gelegenheit auch mit den
ſchwerſten Opfern aufzugeben oder ohne Abſolution ihrem Schickſal
überlaſſen werden. Liebevoller Seeleneifer wartet ange, ehe ETL

zum Aeußerſten greift
a LindenBlyenbeek (Hollan

VI (Dispensatio In radice einer Civilehe.) Titius
hat mit Bertha eine ivilehe geſchloſſen ndes kann kein Bitten
und Flehen ihn bewegen, die Ehe kirchlich giltig zu ſchließen. Bertha
wendet ſich nach mehrjährigem Zuſammenleben endlich den Pfarrer

Rath Was ſoll 7 ihr antworten?
Einerſeits iſt Bertha durch das atur  2  2 und irchengeſetz ſtreng

verpflichtet, das and zu löſen das ni nderes als Eein Concubina
zuſtande bringt und nicht eine E⸗, ondern eine Sündengemeinſchaft
0  wirkt Andererſeits legt das ivilgeſetz ihr die Nothwendigkeit auf

leiben und bedroht ſie mit harten Strafen, wenn ſie ihren ver
meintlichen Mann verläſst. Das beſte ittel ohne große wierig⸗
keiten alle Miſslichkeiten eben wäre die dispensatio IN radice,
enn der heilige Stuhl eine gewähren wo Läſst eine
ſich indes erhoffen? „Dieſe Art Dispenſe“, ſagt enedie XIV
(Decr EHtSi matrimonialis, 27 Sept 1755, 7), „Pflegt von den
Päpſten nur aus einer gewichtigen, zwingenden Urſache gewährt
werden, und lsSdann auch nUur, enn CS ſich ein Ehe⸗
hindernis handelt, das nicht Im göttlichen oder natürlichen E
ſeinen Urſprung hat, ondern von der I1L aufgeſtellt iſt Durch
eine Dispen ird eine ſich ungiltige Ehe nicht rückwirkend
In ſich giltig, ſon Ern die olgen werden beſeitigt, E Aus der
vor der Dispenſation beſtehenden Nichtigkeit der Ehe entſprangen
und beim Uſs der ungiltigen Ehe entſtanden“. Die Gewährung
der sahatio hat alſo In der ege die rechtmäßige Eingehung der Ehe
zur Vorausſetzung, wenngleich ein Hindernis der Giltigkeit entgegen—

Die ſogenannte Civilehe Inde ermangelt gerade eben dieſer
Vorausſetzung, ſie iſt nicht llein nichtig wegen eines Hinderniſſes,
nein, ſie iſt gar keine Ehe, ondern Concubinat

ber andererſeil doch wahr, daſs die nothwendigſte
Vorausſetzung jeder dispensatio IN radice. dasjenige vasS aus dem

42*



636
Naturrecht erfordert wird, die gegenſeitige Zuſtimmung untrenn⸗
barer Gemeinſchaft, Um eine Familie zu begründen, vorhanden iſt
Es iſt allerdings ern ſolcher ontrac keine Ehe, weil ihm die Billigung
der Kirche und das impedimentum landestinitatis entgegenſteht.
Urde Inde die 1Y zuſtimmen, dieſes Hindernis mit der urzel
3 entfernen, ſo würde der Willenserklärung der vermeintlichen Con⸗
trahenten eine oppelte Wirkung zufließen Von dieſem Augenblicke
wäre die Ehe wahrhaft giltig und Sacrament, die Kinder aber wären
derart legitim, als enn die Ehe vom Tage des Civilabſ

Uſſes
giltig geweſen war  3

Kann nun aber die I1 auch eine Civilehe 1II radicéce ſanieren?
7  nter gewiſſen Umſtänden“, ſagt Zitelli (De dispensationibus
matrim. II. 7 „kann die dispensatio In radiée auch für das
impedimentum Clandestinitatis erlangt werden. Dieſe Dispenſe
wird nämlich dann ertheilt, wenn kein Aergernis befürchten iſt
und ein Ei ſich weigert den Conſens L endlich der
Defect des unrechtmäßigen Eheſchluſſes (vitium clandestinitatis)
geheim iſt Endlich kann eine nur (iviliter geſchloſſene Ehe ſelbſt da,

das Decret Tametsi gilt, IN radice aniert werden, indes wird
dieſe Dispenſe nur QAus außergewöhnlich wichtigen Urſachen gewährt.“

Berardi 30 die nachſtehenden Bedingungen auf, ohne
eine 1

*

enſe nicht erlangen iſt (De Oecasionariis 60 III
11 138) a Wenigſtens die Frau muſs Um Dispenſe bitten Bemüht
ſich keines der vermeintlichen Ehegatten Um die ispenſe, ſo antwortet
die heilige Poenitentiarie dem Pf Oret PrO ClS. Vorher
ind alle anderen ittel verſuchen, den widerſtrebenden El

dazu zu bewegen VN facie Cclesiae die Ehe 3u IY*chließen (Vergleiche
weiter unten.) C) Die iſt Ur den Ordinarius einzureichen.

Der Conſens beider Theile muſs fortbeſtehen, ohne 1e widerrufen
zu ſein e) Die Sanation iſt In der bifOflichen Kanzlei einzutragen.

Die ispenſe ird In kluger Weiſe kundgethan, ſo daſ kein
Aergernis en  E Im cte der ſacramentalen El Ird die
Dispenf demjenigen Theile, welcher dieſelbe wünſcht, wirklich Ttheilt,
indem hm eine heilſame Buße und die Pflicht dem anderen Cl
die Erlangung der D

Nſe mitzutheilen auferlegt ird

Was Berardi Unter angibt, ſtimmt durchaus mit der Praxis
der eiligen Pönitentiarie überein. Dieſelbe pfleg (12 Aug 1882
na  ehende Mahnung zu ertheilen: „Da die Erfahrung gelehrt hat,
daſs, dies außerordentliche ittel der Ssanatio gar lei
In Anwendung gebracht wird, gerade darin für manche Frauen ein
Anlaſs iegt, ſich einem olchen Frevel wie die 0 Cibilehe iſt,
nicht nachdrücklich zu widerſetzen, ſo will die heilige Poenitentiarie
hiermit kundgethan aben, daſs die Hoffnung eine natio In radice
zu erlangen. ohne Erneuerung des Conſenſes vor der Kirche eine

ſie alſo in kluger Weiſe und vorſichtigvergebliche iſt Du wir
erinnern, ſie möge dief we ermahnen, auch ihre Betrübnis
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nicht verhehlen und ihre Thränen nicht zurückhalten, von jeder 9E
ſellſchaftlichen Freude fernbleiben und alle jene tauſend ſittlich erlaubten
Mittel In Anwendung bringen, denen die Frauen ſo reich ſind
nd die geeignet in Eindruck 3 machen Erſt dies alles
umſonſt geweſen iſt, erſt dann darfſt du ihre Bitten der heiligen
Poenitentiarie empfehlen

Bertha muſs alſo zunächſt alles das ſtandhaft ausführen, was
die heilige Poenitentiarie vorſchreibt, ehe ihr eſu den Biſchof
und durch dieſen die heilige Poenitentiarie abgehen kann. Ob ſie
die Dispenſe rlangt, wird von den Gründen abhängen, die ſie vor
zubringen vermag, Um ihr Geſuch zu unterſtützen. Am meiſten Be
rückſichtigung node ES  * enn eine große Zahl von Paaren derart
die Ehe geſchloſſen und andererſeits ohne großen Schaden und
Aergernis dieſelbe durch Erneuerung des onſenſes nicht giltig
gemacht werden kann. Ehemals galt auch die Legitimation der Nach⸗
kommenſchaft als ſehr gewichtiger Grund Heutzutage, die Civil⸗
ehe in alle Länder ſich verbreitet hat, kann dieſe Urſache indes ſelten
als ausreichend und überaus gewichtig gelten, zuma die Nach
kommenſchaft aus einer putativ-rechtmäßigen Ehe Im Rechte als
egitim gilt Ein überaus gewichtiger run iſt eS inde ſagt Zitelli

wenn das Hindernis einem der beiden Ehegatten unbekannt iſt
und die Beſorgnis beſteht, ETL mo  E, wenn EL dasſelbe Tfährt, die
Ehe auflöſen Einen anderen run der aber hier nichts zur Sache
thut, nenn ardina Caprara In ſeiner Inſtruction 1  ber die Uun-
giltigen Ehen In Frankreich pri 1803 „Wenn auf dieſe Weiſe
für das Seelenheil des unſchuldigen Theiles orſorge treffen iſ

rakau. Profeſſor Uguſtin Ln

VII Taufe 8u conditione de futuro.) Von einem
Seelſorger wurden na  chende Fragen der Redaction zur Löſung
eingeſandt: „Gelegentli einer aufe, fragte ich die Hebamme, wie
„denn ſie aufe, E Meinung ſie habe Antwort: mache die

einung, wenn das ind nicht mehr getauft wird, ſo will ich
„jetzt taufen. Alſo eine COnditio DTO futuro Die betreffende Hebamme
„wurde natürli auf das fehlerhafte dieſes Vorgehens aufmerkſam
„gemacht und ihr erklärt, daſs ſie ohne Bedingung im Nothfall
1Hzu taufen habe Was iſt nun von dieſen Taufen zu halten? Die⸗
„jenigen, we eben blieben, empfiengen nach der ieſigen
„[Diöceſan)⸗Praxis, wenn ſie nothgetauft 7 bedingungsweiſe
„die heilige Taufe durch den rieſter, da man ſich wirklich auf die
„Hebammentaufe nicht er verlaſſen kann. Wie aber PS mit
„jenen, die, Unter obiger (Conditio etauft, geſtorben ſind 2*

In Betreff der zuerſt geſtellten rage „Was iſt von dieſen
Taufen 3u halten * verweiſen wir den Einſender auf den V  .  ahrgang
1888 der Quartalſchrift, woſelbſt) Im Anſchluſs zwei In der

Jahrg. 1888, Heft, D 881, „Vier älle Bedingnistaufe“, II.


